
 
 

Fachbereich 1 
verantwortlich: Marina Timmen 

Datum: 11.06.2021 
 

Beschlussvorlage Nr.: BV/154/2021 / öffentlich 

 

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses nach den Sportförderrichtlinien - 
Errichtung eines Ganzjahrestennisplatzes TC Altenoythe 
 
Beratungsfolge: 

Gremium frühestens am 

Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Freizeit 23.06.2021 
Verwaltungsausschuss 07.07.2021 

 
Beschlussvorschlag: 
Für die Errichtung eines Ganzjahrestennisplatzes mit Flutlichtanlage in Altenoythe, Schulstraße 11 
A, 26169 Friesoythe, gewährt die Stadt Friesoythe dem Tennisclub Altenoythe e.V. einen Zuschuss 
in Höhe von 25 % der anrechenbaren Herstellungskosten (voraussichtliche Kosten: 72.092,24 €, 
davon 25 % = 18.023,06 € Zuschuss). 
 
 
Sach- und Rechtsdarstellung: 
Am 30.08.2020 hat der Tennisclub Altenoythe e.V. einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses 
nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Friesoythe für die Errichtung eines 
Ganzjahrestennisplatzes mit Flutlichtanlage eingereicht. 
 
Der Tennisclub Altenoythe verzeichnet in den letzten Jahren einen deutlichen Mitgliederzuwachs. 
Das gestiegene Interesse am Tennissport führt auf den Plätzen zu einer deutlich höheren 
Auslastung. Daher beabsichtigt der Tennisclub die Errichtung eines Ganzjahrestennisplatzes mit 
Flutlichtanlage, um die Nutzung des Platzes über die Sommermonate hinaus und in den 
Abendstunden zu ermöglichen. Auch Schultennis oder Rollstuhltennis wäre dann möglich.    
 
Grundsätzlich werden Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien nur an Vereine gewährt, die ihren 
Sitz in der Stadt Friesoythe haben und Mitglied im Landessportbund Niedersachsen e.V. sind. 
Dieses ist beim TC Altenoythe e.V. gegeben. 
 
Die vom Tennisclub Altenoythe e.V. genutzte Sportfläche befindet sich im Eigentum der Stadt 
Friesoythe. Die Stadt Friesoythe hat die Sportfläche dem TC Altenoythe unbefristet und unentgeltlich 
zur Nutzung überlassen.  
 
Nach Ziffer 4.3 e) der Sportförderrichtlinien wird für den Bau von Tennisplätzen einschließlich 
Nebenanlagen 25 % als Zuschuss gewährt. Für den Bau von Flutlichtanlagen wird nach Ziffer 4.3 c) 
der Richtlinien ebenfalls 25 % als Zuschuss gewährt. Für die o. g. Maßnahmen betragen die 
voraussichtlichen Gesamtkosten nach den geprüften Antragsunterlagen insgesamt 72.092,24 €. 
Somit beträgt der Zuschuss der Stadt Friesoythe für diese Maßnahmen 18.023,06 €. 
 
Die bei Antragstellung aufgeführte Kostenaufstellung in Höhe von 75.449,43 € wurde im Laufe des 
Antragsverfahrens korrigiert. Nach den überarbeiteten Angeboten und der Prüfung durch den 
Fachbereich 3 betragen die voraussichtlichen Herstellungskosten für die o. g. Maßnahmen 
72.092,24 €. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem TC Altenoythe e.V. einen Zuschuss für die Errichtung eines 
Ganzjahrestennisplatzes mit Flutlichtanlage in Höhe von 18.023,06 € € zu gewähren.  
 
Entsprechende Haushaltsmittel stehen im Haushalt 2021 zur Verfügung. 
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Finanzierung: 

 Keine finanziellen Auswirkungen 

x Gesamtausgaben in Höhe von 18.023,06 € 

 Folgekosten pro Jahr in Höhe von       € 

x Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter I1.012119.525 

 Umsetzung des Beschlusses bis       

 
 
Anlagen  
Antrag Ganzjahrestennisplatz 
Auszug auf dem Liegenschatskataster 
Baubeschreibung - Bedarfserläuterung 
 
Bürgermeister 
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